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Protokoll 
 

 

über die am 19. Dezember 2023 von 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr im Sitzungszimmer des 

Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehal-

tene 

 

 

20. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2022 – 2028) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christina Döttlinger, BEd, Hanspeter Ellmerer, 

Klaus Födermair, Ing. Sebastian Hager, Susanne Hartrumpf,  

Andrea Hauser, Melanie Hutter, Maximilian Hüttner, Manfred Kecht, 

Johann Mayr, Claudia Pali, Gregor Salinger, Laura Sojer,  

Markus Sojer, Robert Steger, Peter Trixl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Heribert Mariacher (Ersatz: Markus Sojer), Darko Omerbasic (Ersatz: 

Ing. Sebastian Hager) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
 

 

 

 

 

I. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2024 

 

II. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Anträge auf Änderung des Regionalprogramms betreffend landwirtschaftliche Vor-

sorgeflächen für den Planungsverband Leukental 

a) Gst. 172/2 (Gabriele Gurschler, Josef Gurschler) und Gst. 179, 180, 181, 182 

und 183/1 (Lukas Krainz) 

b) Gst. 1941, .938 und 1943 (Georg Rass) 

c) Gst. 6127 (Josef Sammer) 

2) Entscheidung über eine Stellungnahme der Eni Austria GmbH zu einem Bebau-

ungsplan und einem ergänzenden Bebauungsplan (Gst. 2968/3, 6203 und 6204) 

3) R6380 Projekt GmbH 

a) Abschluss einer Vereinbarung hinsichtlich der Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 

2798/5 und 2798/6 (Kanalumlegung, Dienstbarkeitseinräumung) unter Schuld-

beitritt von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans des Gst. 2798/5 

c) Erlassung eines Bebauungsplans und eines ergänzenden Bebauungsplans für 

die Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 2798/5 und 2798/6 

 

III. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2024 

 

Die Vorsitzende des Finanzausschusses, Melanie Hutter, und der Finanzverwalter er-

läutern den Entwurf des Voranschlags für das Finanzjahr 2024 mithilfe einer Power-

Point-Präsentation. 

 

Auszüge aus den Vorträgen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A ange-

hängt. 

 

Claudia Pali und Peter Wallner sprechen sich ausdrücklich für den vorgelegten Voran-

schlag aus. Manfred Kecht betont, gleich wie anschließend der Bürgermeister, die Not-

wendigkeit zur Zusammenarbeit („zusammenhelfen“). Der Bürgermeister bedankt sich 

für die „positiven Rückmeldungen“ sowie abschließend beim Finanzausschuss und 

beim Finanzverwalter. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 30. November 

2023 bis zum 14. Dezember 2023 im Marktgemeindeamt St. Johann in Tirol zur öffentli-

chen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öf-

fentlichen Einsicht wurde am 23. November 2023 angeschlagen und am 15. Dezember 

2023 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht 

eingebracht. 

 

Die Bestandteile des Voranschlags werden gemäß § 6 Abs. 9 der Verordnung des Bun-

desministers für Finanzen: Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 –

VRV 2015 auf der Homepage der Gemeinde (www.st.johann.tirol) veröffentlicht. 

 

Der negative Saldo 5 in Höhe von EUR -4.108.600,00 wird durch die vorhandenen 

Rücklagen in Höhe von EUR 3.200.995,93 und dem zu erwartenden Rechnungsüber-

schuss des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von EUR 1.000.000,00 abgedeckt. 

 

http://www.st.johann.tirol/


227 
 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt: 

 

Ergebnishaushalt 
 

Erträge: EUR 38.149.300,00 
Aufwendungen: EUR 39.524.500,00 
Saldo: EUR -1.375.200,00 
 

Finanzierungshaushalt 
 

Operative Gebarung: EUR 2.913.000,00 
Investive Gebarung: EUR -7.219.400,00 
Saldo: EUR -4.306.400,00 

 

II. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Anträge auf Änderung des Regionalprogramms betreffend landwirtschaftliche Vor-

sorgeflächen für den Planungsverband Leukental 

a) Gst. 172/2 (Gabriele Gurschler, Josef Gurschler) und Gst. 179, 180, 181, 182 

und 183/1 (Lukas Krainz) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (17:2): [zwei Ablehnungen in Form der Enthaltung] 
 

Der Gemeinderat beantragt bei der Tiroler Landesregierung, ihre Verordnung 

vom 2. Juli 2019, mit der ein Regionalprogramm betreffend landwirtschaftliche 

Vorsorgeflächen für die Gemeinden des Planungsverbandes Leukental erlassen 

wird, wie folgt zu ändern: 

 

Die in Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls (Plan FS2_44 von Dr. Erich 

Ortner vom 16. November 2023) im Planungsbereich 44 (rot dargestellt) ge-

nannten Grundstücke (oder Teile davon) 172/2 und 179, 180, 181, 182 und 

183/1 werden als landwirtschaftliche Vorsorgefläche ausgenommen. 
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b) Gst. 1941, .938 und 1943 (Georg Rass) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Gemeinderat beantragt bei der Tiroler Landesregierung, ihre Verordnung 

vom 2. Juli 2019, mit der ein Regionalprogramm betreffend landwirtschaftliche 

Vorsorgeflächen für die Gemeinden des Planungsverbandes Leukental erlassen 

wird, wie folgt zu ändern: 

 

Die in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls (Plan FS2_47 von Dr. Erich 

Ortner vom 4. Dezember 2023) im Planungsbereich 47 (rot dargestellt) genann-

ten Grundstücke (oder Teile davon) 1941, .938 und 1943 werden als landwirt-

schaftliche Vorsorgefläche ausgenommen. 

 

c) Gst. 6127 (Josef Sammer) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Gemeinderat beantragt bei der Tiroler Landesregierung, ihre Verordnung 

vom 2. Juli 2019, mit der ein Regionalprogramm betreffend landwirtschaftliche 

Vorsorgeflächen für die Gemeinden des Planungsverbandes Leukental erlassen 

wird, wie folgt zu ändern: 

 

Die in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls (Plan FS2_44_Komp Sammer 

Josef von Dr. Erich Ortner vom 28. November 2023) im Planungsbereich 

44_Komp grün dargestellte Teilfläche des Gst. 6127 wird als landwirtschaftliche 

Vorsorgefläche aufgenommen. 
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2) Entscheidung über eine Stellungnahme der Eni Austria GmbH zu einem Bebau-

ungsplan und einem ergänzenden Bebauungsplan (Gst. 2968/3, 6203 und 6204) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Stellungnahme der Eni Austria GmbH wird Folge gegeben und der Entwurf des 

Bebauungsplans für die Gst. 2968/3, 6203 und 6204 und der Entwurf des ergän-

zenden Bebauungsplans für das Gst. 6204 von Dr. Erich Ortner vom 18. September 

2023 („Schenk/Eni Salzburgerstr.“) wird wie in der „Erläuterung“ von Dr. Erich 

Ortner vom 4. Dezember 2023 („eb_bplsjt_2023_14_schenk_a2.docx“) beschrieben 

geändert. Die Auflegung erfolgt nur im Umfang der darin beschriebenen Änderun-

gen. Die Auflagefrist wird auf zwei Wochen herabgesetzt. Gleichzeitig wird der Be-

schluss über die dem Entwurf entsprechende Erlassung des Bebauungsplans ge-

fasst. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

3) R6380 Projekt GmbH 

a) Abschluss einer Vereinbarung hinsichtlich der Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 

2798/5 und 2798/6 (Kanalumlegung, Dienstbarkeitseinräumung) unter Schuld-

beitritt von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss der Vereinbarung hinsichtlich der Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 

2798/5 und 2798/6 (Kanalumlegung, Dienstbarkeitseinräumung) unter Schuld-

beitritt von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter laut Anlage E dieses Ge-

meinderatsprotokolls wird genehmigt. 
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b) Änderung des Flächenwidmungsplans des Gst. 2798/5 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Markt-

gemeinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 2798/5 (rund 735 m²) von Wohngebiet 

in Allgemeines Mischgebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Erlassung eines Bebauungsplans und eines ergänzenden Bebauungsplans für 

die Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 2798/5 und 2798/6 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf des ergänzenden Bebau-

ungsplans für die Gst. 2788/1, 2798/1, 2798/4, 2798/5 und 2798/6 von Dr. Erich 

Ortner vom 18. September 2023 („Schönbichl Green-Living“) wird gemäß § 64 

Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß 

§ 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 
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des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die 

Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-

sam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wurde. 

 

III. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Antrag. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „Parteifrei für St. Johann/T – Team Pali 

& Mariacher (FREI)“ vor, welcher die Einführung einer permanenten Müllentsorgungsmög-

lichkeit und eine Reduktion der Abfallgebühren zum Inhalt hat. Der Antrag ist diesem Ge-

meinderatsprotokoll als Anlage G angehängt. 

 

Nach Verlesung durch den Bürgermeister führt die Vorsitzende des Umweltausschusses, 

Susanne Hartrumpf, aus, sich des Antrags annehmen zu wollen („Wir schauen es uns 

an.“). Der Bürgermeister ersucht zum Ende der Debatte um eine „ergebnisoffen(e)“ Be-

handlung des Antrags im Umweltausschuss, unter anderem auch zur Frage der zu erwar-

tenden Lenkungseffekte der beantragten Gebührenreduktion. 

 

Abschließende Dankesworte zum Jahresende. Johann Mayr bezeichnet den Bürger-

meister als „wesentliche(n) Garant(en) für die Stabilität der Finanzen in herausfordernden 

Zeiten“ und bedankt sich für dessen unermüdlichen Einsatz „zum Wohle der Gemeinde“. 

Der Bürgermeister gibt den Dank an den Gemeinderat „vollinhaltlich zurück“ und bittet die-

sen weiterhin um gute Zusammenarbeit. 

 

Dieses Protokoll enthält sieben Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 19. Dezember 2023 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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